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 	 Lest den folgenden Artikel genau durch.  
 Beantwortet anschließend diese Fragen:

a) Darf man ein Bild aus dem Internet einfach 
speichern und selbst verwenden? | Artikel  |

b) Was ist der sicherste Weg,  Bilder zu nutzen? | 
Artikel  |

c) Was müsst ihr beachten, wenn andere Personen 
auf dem Bild sind? | Artikel  |

 	 Nur die Person, die das Werk „erschaffen“, also fo-
tografiert, gefilmt, gemalt oder gezeichnet hat, besitzt 
die Rechte daran.  Aber auch berühmte Kunstwerke 
dürfen nicht einfach ohne Genehmigung des Museums 
fotografiert und weiterverwendet werden. 

Seht euch die Beispielbilder an: | Abbildung  | bis  
| Abbildung  |.  Worauf muss der Fotograf dieser Bilder 
achten? Und woran muss derjenige denken, der sie im In-
ternet hochladen oder in einer Zeitung drucken möchte? 

Überlegt gemeinsam!

 	 Schaut euch den Erklärfilm von App+On an und 
macht euch Notizen dazu! 

www.zdf.de/kinder/app-und-on/recht-am-bild-100.
html

Beantwortet anschließend die folgende Frage:

a) Warum darf Emils Schwester das Video nicht 
einfach auf die Schulwebsite hochladen?

 	 Besonders schwierig wird es bei Memes: Grund-
sätzlich muss man bei diesen Bildern auf Urheber-, 
Persönlichkeits- und manchmal sogar Markenrechte 
achten. 

Seht euch | Abbildung  | an. Welche Rechte wurden hier 
womöglich verletzt?

 	 Gestaltet gemeinsam ein Plakat, auf dem ihr alles, 
was ihr rund um das Thema Bildrechte gelernt habt, zu-
sammen stellt. 

Hängt es in eurem Klassenzimmer oder an einem gut 
sicht  baren Ort in der Schule auf. So könnt ihr euch und 
andere über das Thema informieren! 

 � Klicktipp
Die Seite so-geht-medien.de gibt euch weitere 
Infos rund um das Thema Bildrechte! 

Einfach mal was hochladen?

Habt ihr schon einmal ein Foto aus dem Internet runter-
geladen, euren Freunden gesendet oder es als Profilbild 
genutzt? Aufgepasst: Alle Bilder und Clips sind rechtlich 
geschützt. Nur der Mensch, der das Bild gemacht hat, darf 
das es auch nutzen. Wenn ihr es einsetzen wollt, müsst 
ihr diese Person um Erlaubnis bitten. Aber auch die Men-
schen, die auf dem Bild zu sehen sind, müssen damit ein-
verstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. 

Das Einverständnis des Verfassers muss übrigens nicht 
nur bei Bildern, sondern auch für Musik, Videos, oder Texte 
eingeholt werden, wenn man diese benutzen will. Darum 
ist es wichtig, genau zu wissen, welche Inhalte man ver-
breiten darf und welche nicht. 

FÜR BILDER GIBT ES REGELN
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http://www.zdf.de/kinder/app-und-on/recht-am-bild-100.html
http://www.zdf.de/kinder/app-und-on/recht-am-bild-100.html
https://www.br.de/sogehtmedien/medien-basics/urheberrecht/index.html
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WWW.NETZDURCHBLICK.DE

1  Was sind Bildrechte? 

Beispielbild. Foto: www.netzdurchblick.de

WAS SIND BILDRECHTE? 

Stell dir vor, du schaust dir eine Website 
an oder auch einen Blog, und alles, was du 
findest, ist Text. Nicht ein einziges Bild. 
Das klingt ganz schön langweilig, oder?
Und deshalb kommt dies auch nur selten 
vor. Die meisten Internetseiten sind kre-
ativ gestaltet und an Bildern mangelt es 
nicht. Aber ist es erlaubt, einfach ein Bild 
aus dem Internet zu speichern und dieses 
dann selbst zu verwenden? Zum Beispiel 
auf deinem Blog oder auf Facebook? Die 
Antwort ist ganz klar: Nein! Denn es gibt 
strenge Regeln, an die man sich halten 
muss.

DAS URHEBERRECHT BEACHTEN

Jedes Foto, Bild und jedes Kunstwerk wur-
de irgendwann mal von jemanden geschaf-
fen. Und genau derjenige ist dann auch der 
Urheber. Wenn du nun ein Bild benutzen 
möchtest, das du nicht selbst fotografiert 
hast, musst du den Fotografen um Erlaub-
nis fragen. Auch wenn du das Foto erst 
bearbeitest und dann veröffentlichst, musst 

der Fotograf des Originalbildes einwil-
ligen. Auch bei Screenshots solltest du 
vorsichtig sein, denn diese enthalten häu-
fig Bilder und Fotos, die urheberrechtlich 
geschützt sind.

Zum Glück gibt es aber sehr viele nette 
Fotografen die ihre Bilder unter freier Li-
zenz veröffentlichen. Das sind Fotos, die 
du für deine Webprojekte nutzen kannst.

PERSÖNLICHKEITSRECHTE  
BEACHTEN

Der sicherste Weg, Bilder zu nutzen, 
ist der, dass du die Fotos einfach selber 
machst. In diesem Moment bist du nämlich 
der Urheber und andere dürfen diese Bil-
der dann nicht einfach so benutzen. Doch 
natürlich gibt es auch hier wieder ein paar 
Regeln. Sind auf dem Bild Personen ab-
gebildet? Dann kannst du die Fotos nicht 
einfach nutzen, oder möchtest du etwa, 
dass man von dir Bilder ins Internet stellt, 
ohne dass du vorher gefragt wirst?

Schießt du ein Bild von deinen Freun-
den, dann greift „Das Recht am eigenen 

Bild“. Das bedeutet, wenn du dieses Foto 
veröffentlichen möchtest, dann brauchst 
du die Zustimmung deiner Freunde. Dabei 
ist es egal, wie viele Personen auf dem 
Foto abgebildet sind. Alle Personen auf 
dem Bild müssen zustimmen, wenn du das 
Bild online posten möchtest. Von dieser 
Regel gibt es nur wenigen Ausnahmen, 
zum Beispiel kann man bei Veranstaltun-
gen auf öffentlichen Plätzen auch fremde 
Personen fotografieren.

ZUSAMMENFASSUNG . Grundregel: Fotos sind durch das 
Urheberrechtsgesetz geschützt. . Du brauchst die Zustimmung des 
Fotografen, wenn du eines seiner 
Bilder verwenden möchtest. . Sind Personen abgebildet, müssen 
diese zustimmen, dass das Foto 
veröffentlicht wird.

www.netzdurchblick.de

Stand 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73



AKTUELLER ARBEITSBOGEN | GS 

MEDIACAMPUS – das Zeitungsprojekt des BZV Medienhauses © Raufeld Medien

2/3

// ABBILDUNG 1: Touristen machen ein Bild von der Mona Lisa im Louvre Foto: pixabay

// ABBILDUNG 2: Selfie mit Freunden Foto: fauxels/pexels
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// ABBILDUNG 3: Kind mit Weihnachtsmann Foto: pexels

// ABBILDUNG 4: Harry-Potter-Meme Quelle: ap/ZDF
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